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1 Ziel und Zweck der Bauleitplanung 

1.1 Anlass und Planungserfordernis 

Mit der vorliegenden städtebaulichen Planungsabsicht der Stadt Breuberg sollen die Flurstücke 

der Gemarkung Neustadt im Gewann ĂAm Breitenbacher Fahrwegñ (Flur 2, Nrn. 734/4 (teil-

weise), 736 (teilweise), 742, 743, 744, 745, 746, 760 (teilweise)) im Sinne einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung überplant und auf der Ebene der vorbereitenden und der verbind-

lichen Bauleitplanung sowie nach den Maßgaben des Baugesetzbuches (BauGB) für die Errich-

tung von Einzelhandelsvorhaben vorbereitet werden. 

Ein privater Investor beabsichtigt, neben der Neuansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortiment-

marktes (für den Betreiber EDEKA), auch die Verlagerung und Erweiterung des in der Ortslage 

von Neustadt ansässigen Lebensmittel-Discountmarktes (Betreiber Netto MarkenȤDiscount) auf 

der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorzubereiten. Mit einer geplanten Verkaufsfläche 

von ca. 1.500 m² für den Vollsortimenter und ca. 950 m² für den Lebensmitteldiscounter liegen 

beide Vorhaben über der allgemein anerkannten Grenze der Großflächigkeit von 800 m² Ver-

kaufsfläche bzw. 1.200 m² Geschossfläche. Entsprechend sind die städtebaulichen und raum-

ordnerischen Auswirkungen zu prüfen. Eine entsprechende Auswirkungsanalyse wurde bereits 

erstellt und wird als Anlage zur vorliegenden Bauleitplanung geführt. 

 

Abbildung 1 Luftbildauszug mit Eintragung des Planstandortes und der Bestandsimmobilie Netto 

Quelle: Bilder © 2022 GeoBasis-DE/BKG,Content,Maxar Technologies,Kartendaten © 
2022 GeoBasis-DE/BKG, Google-maps 

In der Stadt Breuberg leben rund 7.500 Einwohner. Zwischen der Bundesstraße B 426 und dem 

Siedlungskörper liegen große IndustrieȤ und Gewerbegebiete, wo u.a. Pirelli Deutschland ange-

siedelt ist. Der Wirtschaftsstandort Breuberg weist mit einer Arbeitsplatzdichte von 549 Beschäf-

tigten je 1.000 Einwohnern einen im regionalen Vergleich (Odenwaldkreis: 287 

bestehender 

Discountmarkt 
Plangebiet 
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Beschäftigte/1.000 EW) weit überdurchschnittlichen Wert auf. Ebenso weist Breuberg den 

höchsten positiven Pendlersaldo im Odenwaldkreis auf. Zurückzuführen ist das auf ansässige 

Unternehmen mit internationaler Bedeutung wie die Pirelli Reifenwerke GmbH & Co. KG (ca. 

2.500 Beschäftigte) und den Lebensmittelhersteller Andros (ca. 400 Beschäftigte). Die Grund-

versorgung in Breuberg wird derzeit von dem bereits bestehenden Netto Lebensmitteldiscounter 

übernommen. Daneben sind nur kleinteilige Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels und Le-

bensmittelhandwerks ansässig. Insgesamt liegt in Breuberg die Verkaufsfläche für NahrungsȤ 

und Genussmittel bei ca. 1.200 m². Ein Bedarf an weiterer Verkaufsfläche wurde erkannt. Zu-

dem weist die Bestandsimmobilie des heutigen Netto-Marktes eine für heutige KundenȤ und 

Betreiberanforderungen deutlich zu geringe Verkaufsfläche auf, was sich insbesondere in sehr 

engen Gängen niederschlägt, die teilweise von Warenträgern belegt sind / werden müssen. 

Auch die Regalierung ist dadurch höher, als es dem aktuellen Standort der Lebensmitteldis-

counter entspricht. Angesichts der gewachsenen Artikelzahlen in einem Lebensmitteldiscounter 

ist der NettoȤMarkt Breuberg in seiner aktuellen Größenordnung nicht mehr als marktgerecht zu 

bezeichnen. Mit einer geplanten zusätzlichen Verkaufsfläche von 180 m² (+ 23 %) ist das Er-

weiterungsvorhaben als marktüblich einzuordnen. 

Im Vorfeld der Bauleitplanung wurden bereits alternative Standorte im Stadtgebiet von Breuberg 

auf deren Realisierungsmöglichkeiten hin geprüft. Mit Ausnahme des jetzt vorliegenden Plan-

gebietes konnte letztlich keine der ins Auge gefassten Flächen verfügbar gemacht werden, da 

eigentumsrechtliche Umstände oder auch fachliche Belange, wie z. B. Natur- und Gewässer-

schutz, einer bauleitplanerischen Entwicklung entgegenstanden.  

Der ausgewählte Planstandort ist als landwirtschaftliche Fläche anzusprechen, weist aber eine 

gute räumliche und funktionale Verbindung zu bestehenden Siedlungsgebieten auf. Das Plan-

gebiet ist sowohl mit dem Auto als auch fußläufig über die bereits heute ausgebauten Fuß- und 

Radwege gut zu erreichen, wodurch dem Ansinnen, die örtliche Bevölkerung mit Waren des 

täglichen Bedarfs zu versorgen, gut nachkommen kann. Auch ist das Plangebiet gut an das 

Angebot des ÖPNV angebunden und auch sonst ist der Planstandort als strategisch gut gelegen 

anzusehen, denn er liegt zwischen den beiden Breuberger Stadtteilen Neustadt und RaiȤBrei-

tenbach. Das siedlungsstrukturelle und städtebauliche Integrationsgebot wird daher eingehal-

ten. 

Neben dem Kerneinzugsgebiet (Stadtgebiet Breuberg) ist die Gemeinde Lützelbach als ergän-

zendes Einzugsgebiet für das Vorhaben zur Ansiedlung der Lebensmittelmärkte anzusehen, da 

diese vor Ort über keine großflächigen Lebensmittelanbieter verfügt und Einwohner Lützelbachs 

den Vorhabenstandort über die L 3259 verhältnismäßig schnell und unkompliziert erreichen 

können. 

Im Vorfeld des Aufstellungsverfahrens wurden seitens der Verwaltung auch die Belange der 

Regionalplanung in einem Erstgespräch am 19.03.2019 mit der Vertreterin des Regierungsprä-

sidiums Darmstadt geführt. Im Tenor werden der Planungsabsicht keine grundlegenden regio-

nalplanerischen Anregungen entgegengestellt, sofern die maßgeblichen regionalplanerischen 

Vorgaben umgesetzt werden. Hierzu zählt insbesondere auch die Standortalternativenprüfung, 
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welche bereits erbracht ist. Ebenfalls erfolgten bereits Gespräche mit dem Straßenbaulastträger 

Hessen Mobil.  

Für das Plangebiet existiert bislang kein rechtswirksamer Bebauungsplan und die Planfläche ist 

dem sog. Außenbereich i. S. d. § 35 BauGB zuzuordnen. Der rechtswirksame Flächennutzungs-

plan stellt die Planflªche derzeit als ĂFlªche f¿r Landwirtschaftñ dar. Zur Schaffung der baupla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung des Planvorhabens ist somit ein 

förmliches Aufstellungsverfahren für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP) mit da-

zugehöriger teilbereichsbezogener Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen.  

 

1.2 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich zwischen den beiden Breuberger Stadtteilen Neustadt und RaiȤ

Breitenbach mit Lage an der Landstraße L 3259 und der direkten Anbindung an die Bundes-

straße B 426.  

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beinhaltet die 

Grundstücke mit der amtlichen Katasterbezeichnung Gemarkung Neustadt, Flur 2, Nrn. 734/4 

(teilweise), 736 (teilweise), 742, 743, 744, 745, 746, 760 (teilweise) und umfasst eine Fläche 

von ca. 21.550 m². Der räumliche Geltungsbereich der teilbereichsbezogenen Änderung des 

rechtswirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Breuberg beinhaltet die identischen Grund-

stücke, abzgl. der Verkehrsflächen Nr. 736 und 760.  

 

Räumlich begrenzt wird der Geltungsbereich der Bauleitplanung durch: 

¶ Einen Grünstreifen mit angrenzendem Geh- und Radweg und daran anschließender 

Kleingartenanlage im Norden, 

¶ eine Verkehrsfläche und den Breitenbach im Osten, 

¶ einen Streuobstbestand sowie Grünland im Südosten bzw. Süden, 

¶ und die L 3259 mit angrenzendem allgemeinem Wohngebiet im Osten.  
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Abbildung 2 Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Eintragung des räumlichen Geltungsbereiches 

zum VEP ĂAm Breitenbacher Fahrwegñ (Quelle: InfraPro) 

 

 
Abbildung 3 Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Eintragung des räumlichen Geltungsbereiches 

der teilbereichsbezogenen Änderung des FNP (Quelle: InfraPro) 
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1.3 Städtebauliche Prägung des Geltungsbereiches und dessen Umfeld 

Das Plangebiet ist bislang frei von baulichen Anlagen und als landwirtschaftliche Fläche anzu-

sprechen. Im Norden grenzt ein Grünstreifen an den räumlichen Geltungsbereich der Bauleit-

planung an, welcher wiederum an einen bestehenden Geh- und Radweg anschließt. Innerhalb 

des Grünstreifens befindet sich ein Entwässerungsgraben. Da die Vorhabenplanung im Nord-

westen des Plangebietes eine Anbindung des Plangebietes an den bestehenden Geh- und Rad-

weg vorsieht, wurde ein Teil des Grünstreifens in den räumlichen Geltungsbereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes einbezogen, bzw. mit dem Ziel der Errichtung eines 

Geh- und Radweges überplant. Entlang des Entwässerungsgrabens hat sich teilweise ein Ge-

hölzsaum entwickelt, welcher auf der plangebietszugewandten Seite liegt. Bis auf den kleintei-

ligen Bereich, in dem eine Verbindung vom Planvorhaben zum Geh- und Radweg geschaffen 

werden soll, kann der Gehölzsaum, und somit der potenzielle Lebensraum von Vögeln und zahl-

reichen Kleintieren, erhalten bleiben. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Grünflä-

che mit dem Gehölzsaum um eine naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (Ziel: 

Sukzession) handelt, welche im Bebauungsplan ĂIndustriestraÇeñ aus dem Jahre 1997 festge-

setzt wird. Die Eingriffe in die planungsrechtlich festgesetzte Ausgleichsfläche sind entspre-

chend in der f¿r den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ĂAm Breitenbacher Fahrwegñ 

anzufertigenden Eingriffs- / Ausgleichsbilanz zu berücksichtigen.  

Im Böschungsbereich zwischen dem nordwestlichen Bereich des Plangebietes und der L 3259 

stehen Bäume, welche sich primär auf der Parzelle der Landstraße befinden. Auch diese Bäume 

können mit Umsetzung der Planung erhalten werden.  

Auch parallel zur Landesstraße verläuft ein Graben, welcher diesmal jedoch innerhalb des 

räumlichen Geltungsbereiches der Bauleitplanung liegt. Die Vorhabenplanung reagiert auf diese 

Gegebenheit, indem sie den betroffenen Bereich von Bebauung freihält und eine zu begrü-

nende, nicht-überbaubare Grundstücksfläche als Übergang von der Stellplatzanlage zur Land-

straße, vorsieht. Vorsorglich wurde das Geländeaufmaß in den Planteil des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes übernommen und der Grabenverlauf somit abgebildet.  

Das natürliche Gelände des Plangebietes steigt von Nordosten in Richtung Südwesten stark an. 

Liegt das natürliche Gelände der zu überbauenden Grundstücksfläche im Nordosten noch auf 

etwa 148,00 m. ü. NHN, wurden im Südwesten des Plangebietes Höhen des natürlichen Gelän-

des von 155,50 m. ü. NHN. gemessen. Die vorzufindenden topographischen Bedingungen stel-

len eine Herausforderung für die Erschließung des Gebietes dar, denn für die Umsetzung der 

Planung ist schließlich eine annähernd ebene Fläche zu schaffen (Geplante Höhe Stellplatzbe-

reich und Gebäude 151,50 m. ü. NHN.).  

Nördlich des überregionalen Radweges ist eine Kleingartenanlage gelegen, welche sich bis zur 

Bundesstraße B 426 fortsetzt. Im Nordosten, jenseits des Breitenbachs, wurde kürzlich eine 

Wohnanlage für Menschen mit Behinderung errichtet. Diese befindet sich bereits im Stadtteil 

Rai- Breitenbach und konnte auf Grundlage des im Jahr 2017 rechtskräftig gewordenen Bebau-

ungsplanes ĂS¿dlich Bodenfeldñ errichtet werden. Neben einer Fläche für den Gemeinbedarf 
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mit der Zweckbestimmung ĂSozialen Zwecken dienende Wohneinrichtungñ setzt der Bebau-

ungsplan noch eine private Gr¿nflªche mit der Zweckbestimmung ĂReitanlageñ fest. Im unmit-

telbaren Anschluss an den Breitenbach sieht der Bebauungsplan ĂS¿dlich Bodenfeldñ eine 

naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche vor. Diese Festsetzung stellt sich auch im Hinblick auf 

die vorliegende Bauleitplanung als positiv dar. Schließlich setzt der vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan ĂAm Breitenbacher Fahrwegñ ebenfalls entlang des Breitenbachs eine naturschutz-

rechtliche Ausgleichsfläche fest, welche zugleich in der teilbereichsbezogenen Änderung des 

Flächennutzungsplanes dargestellt wird. Die Grünstrukturen entlang des Gewässers sind somit 

gesichert. Im Südosten, ebenfalls jenseits des Gewässers, grenzt ein Gewerbebetrieb an den 

Planbereich an. Ansonsten schließt unmittelbar an den geplanten Bereich der Zu- und Abfahrt 

zum Kundenparkplatz eine kleinteilige Streuobstwiese und Grünland an den Plangeltungsbe-

reich an. Das Grünland setzt sich südlich der Lindenstraße fort. Im Westen folgt die L 3259 auf 

das Plangebiet. Westlich der Landstraße befindet sich die DRK-Rettungswache Neustadt und 

Wohnhäuser. Das Bauplanungsrecht ist in diesem Bereich über den rechtskräftigen Bebau-

ungsplan ĂBodenªckerñ aus dem Jahr 1992 gegeben. Der Bebauungsplan setzt als Art der bau-

lichen Nutzung ĂAllgemeines Wohngebietñ fest. Im Norden des Bebauungsplangebietes 

ĂBodenackerñ schlieÇt das Bebauungsplangebiet ĂIndustriestraÇeñ mit der Festsetzung eines 

Gewerbegebietes an.  

 

Abbildung 4  Luftbildauszug Plangebiet und räumliches Umfeld 
Quelle: Bilder © 2022 GeoBasis-DE/BKG,Content,Maxar Technologies,Kartendaten © 
2022 GeoBasis-DE/BKG, Google-maps 
























































































